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VERORDNUNG 
 
 
 
des Bezirkshauptmannes der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau vom 07.04.2020, Zahl 
SP21-ALL-255/2020 (151/2020), mit welcher die Verordnung des Bezirkshauptmannes der 
Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau vom 03.04.2020, Zahl SP21-ALL-255/2020 (149/2020) 
mit welcher Maßnahmen gegen das Zusammenströmen größerer Menschenmengen zur 
Verhinderung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 („2019 neuartiges Coronavirus“) verfügt wurden, 
aufgehoben wird.  
 

I. 
 
Die Verordnung des Bezirkshauptmannes der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau vom 
03.04.2020, Zahl SP21-ALL-255/2020 (149/2020) mit welcher Maßnahmen gegen das 
Zusammenströmen größerer Menschenmengen zur Verhinderung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 
(„2019 neuartiges Coronavirus“) gem § 15 des Epidemiegesetzes 1950, BGBl 186/1950 zuletzt 
geändert durch BGBl I 16/2020 verfügt wurden, tritt mit sofortiger Wirkung außer Kraft. 

 

 
Der Bezirkshauptmann: 

 

Mag. Dr. Klaus Brandner 

 

Verteiler: 

siehe Beilage 
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